
Annahmezeiten im Electronic-Banking 

Die Durchführung der mittels Electronic-Banking angelieferten Aufträge erfolgt in der 
Regel dann taggleich, wenn die Daten bis spätestens zu der für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Annahmezeit eines Bankwerktages in der Bank zur 
Bearbeitung vorliegen. 

Inlandszahlungen ................................................................... 17:00 Uhr 
Eilüberweisungen Inland ........................................................ 15:00 Uhr 
EU-Standard-Überweisungen 1).............................................. 17:00 Uhr 
Auslandsüberweisungen ........................................................ 10:00 Uhr 

Erfolgt die Übertragung nach diesen Annahmezeiten, kann die Durchführung auch 
erst am nächsten Bankwerktag vorgenommen werden. Für Zahlungen, deren 
Durchführungstag in der Zukunft liegt, ist der entsprechende  Durchführungstag 
anzugeben. 

1) Im Volksbank Electronic-Banking werden Euro-Aufträge im SEPA-Raum
automatisch als EU-Standard-Überweisung oder SEPA Credit Transfer verarbeitet.
Voraussetzung ist die Teilnahme der Bank des Begünstigten am SEPA-
Zahlungsverkehr und die Angabe der IBAN (International Bank Account Number).
Die Weiterleitung als SEPA-Zahlung erfolgt automatisch, wenn alle Kriterien erfüllt
werden.

Zu den SEPA-Ländern zählen: 
Die 27 EU-Mitgliedsstaaten 
Island 
Norwegen 
Liechtenstein 
Schweiz 
Monaco 

Aufträge, welche die Voraussetzungen der EU-Standard-Überweisung oder des 
SEPA Credit Transfer nicht erfüllen, werden als Auslandsüberweisungen – mit den 
dort gültigen Annahmezeiten – durchgeführt. 


